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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 145
V 57 E. 4.2 S. 62 mit Hinweis). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung
von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des
Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs.
2 BGG ).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie dem
Beschwerdegegner mit Wirkung ab 1. September 2010 bis 30. Juni 2014 eine ganze Rente
und ab 1. Juli 2014 eine Viertelsrente zusprach. Nicht mehr streitig ist, dass das Gutachten
der ABI vom 4. Februar 2019 beweiswertig ist.

E. 2.2
Das kantonale Gericht legte die rechtlichen Grundlagen betreffend Erwerbsunfähigkeit (
Art. 7 ATSG ), Invalidität ( Art. 8 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 IVG ),
Voraussetzung des Rentenanspruchs ( Art. 28 IVG ) sowie Ermittlung des
Invaliditätsgrades nach der Methode des Einkommensvergleichs ( Art. 16 ATSG )
zutreffend dar. Richtig sind auch die Ausführungen zum Untersuchungsgrundsatz ( Art. 43
Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG ) sowie zum Beweiswert und zur Beweiswürdigung
ärztlicher Berichte und Gutachten ( BGE 143 V 124 E. 2.2.2 S. 126 f.; 137 V 210 E. 6.2.2 S.
269; 134 V 231 E. 5.1 S. 232; 125 V 351 E. 3 S. 352 mit Hinweisen). Darauf wird
verwiesen.

E. 3
Was zunächst die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente ab 1. September 2010 bis 30.
Juni 2014 anbelangt, ist streitig, ob der Beschwerdegegner den Versicherungsfall am 22.
September 2010 vorsätzlich herbeiführte. Unbestritten ist, dass die der ab 1. September
2010 bis 30. Juni 2014 zugesprochenen ganzen Rente zugrunde liegenden Verletzungen auf
dieses Ereignis zurückzuführen sind.

E. 3.1
Gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG können Geldleistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt
oder in schweren Fällen verweigert werden, wenn die versicherte Person den



Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder
Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert hat. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im
strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt (Urteil 9C_55/2010
vom 8. Oktober 2010 E. 5.3 mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 136 V 362 , aber in
SVR 2011 IV Nr. 34 S. 99; BRUNNER/VOLLENWEIDER, in: Basler Kommentar,
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 12 zu Art. 21 ATSG ).
Eventualvorsatz liegt dann vor, wenn jemand den Eintritt des Erfolgs für möglich hält, aber
dennoch handelt, weil er oder sie den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt
(vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB in der seit 1. Januar 2007 geltenden Fassung), sich mit ihm
abfindet, mag er auch unerwünscht sein. Sowohl eventualvorsätzlich als auch bewusst
fahrlässig Handelnde wissen um die Möglichkeit des Erfolgseintritts. Unterschiede
bestehen jedoch beim Willensmoment. Die bewusst fahrlässig handelnde Person vertraut
(aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihr als möglich vorausgesehene
Erfolg nicht eintreten werde. Demgegenüber nimmt, wer eventualvorsätzlich handelt, den
Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab.
Je grösser die Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts ist, desto näher liegt die Folgerung,
der Handelnde habe ihn in Kauf genommen (vgl. die strafrechtliche Rechtsprechung: BGE
137 IV 1 E. 4.2.3 S. 16 mit Hinweis; SZS 2013 S. 174). Eventualvorsatz ist jedoch auch bei
gefährlichen Handlungen nur mit Zurückhaltung anzunehmen ( BGE 143 V 285 E. 4.2.2 S.
291).

E. 3.2
Das kantonale Gericht stellte fest, dass es sich beim Ereignis vom 22. September 2010
gemäss psychiatrischem Teilgutachten der ABI vom 4. Februar 2019 weder um einen
echten Suizidversuch noch um einen ausschliesslichen Artefakt gehandelt habe. Die
Umstände wiesen darauf hin, dass eine zumindest leicht eingeschränkte Steuerungsfähigkeit
bei grosser innerer Anspannung und Verzweiflung im Rahmen der Depression und bei
möglichen psychosozialen Belastungsfaktoren vorgelegen hätte. Gestützt auf die
Einschätzung im Gutachten ging die Vorinstanz wegen eingeschränkter Steuerungsfähigkeit
nicht von einer vorsätzlichen Herbeiführung eines Versicherungsfalls aus und sprach dem
Beschwerdegegner für die Zeit vom 1. September 2010 bis 30. Juni 2014 eine ganze Rente
zu.

Die Beschwerdeführerin rügt eine bundesrechtswidrige Sachverhaltsfeststellung und
Beweiswürdigung. Sie hält eine vorsätzliche oder zumindest eventualvorsätzliche
Herbeiführung des Versicherungsfalls für erstellt.

E. 3.3
In der Verfügung vom 12. Juni 2019 wurde das Vorgehen des Beschwerdegegners vom 22.
September 2010 mit "aus dem Fenster steigen, sich ans Fenstersims hängen und dann fallen
lassen" umschrieben. Dieser Vorgang blieb unbestritten und ist aktenkundig. So wurde im
Bericht des Psychiatrie-Zentrums C.________ vom 24. Mai 2011, auf den der
Beschwerdegegner verweist, festgehalten, der Patient habe bei einer Konsultation im
Psychiatrie-Zentrum einen affektiven Erregungszustand entwickelt. Die behandelnde Ärztin
habe, so die Ärzte des Zentrums, zur Unterstützung ihren Oberarzt beiziehen wollen und
kurzzeitig den Behandlungsraum verlassen. Bei der Rückkehr sei der Patient aus dem
Fenster geklettert gewesen und noch am Fenstersims gehangen, bevor er sich aus dem
ersten Stock in den Hof habe fallen lassen. Wie die Ärzte des Zentrums bereits am 22.



Oktober 2010 beschrieben hatten, habe der Patient anlässlich dieser Konsultation erneut
mehrfach seine Unzufriedenheit über die Behandlung sowie die Medikation generell
geäussert, wobei er zwischendurch laut und aggressiv geworden sei.

Die gestützt auf das ABI-Gutachten vom 4. Februar 2019 getroffene Feststellung der
Vorinstanz, die Steuerungsfähigkeit des Beschwerdegegners sei zu diesem Zeitpunkt leicht
eingeschränkt gewesen, ist bei dieser Sachlage nicht zu beanstanden und wird auch von der
Beschwerdeführerin nicht in Zweifel gezogen. Nicht richtig ist jedoch die Folgerung des
kantonalen Gerichts, bei eingeschränkter Steuerungsfähigkeit könne nicht von einer
vorsätzlichen Herbeiführung des Versicherungsfalls ausgegangen werden. Klettert jemand
aus dem Fenster, hält sich am Fenstersims fest und lässt sich rund fünf Meter in die Tiefe
fallen, deutet diese Handlungsabfolge - wie die Beschwerdeführerin darlegt - auf ein
gezieltes und kontrolliertes Vorgehen hin, anders als beispielsweise ein einfacher Sprung
aus dem Fenster. Die Verletzungswahrscheinlichkeit bei einem Sprung/Sturz aus fünf
Metern Höhe ist offenkundig sehr gross. Damit war das Verletzungsrisiko so nah, dass dem
Beschwerdegegner bewusst sein musste, dass er sich bei seiner Handlung verletzen würde.
Er konnte nicht darauf vertrauen, sich bei seiner Aktion nicht zu verletzen. Vielmehr
drängte sich ihm der Eintritt eines Gesundheitsschadens als derart wahrscheinlich auf, dass
die Bereitschaft, diesen als Folge hinzunehmen, zumindest als Inkaufnahme ausgelegt
werden muss (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 4 mit Hinweis). Daran ändert die leicht
eingeschränkte Steuerungsfähigkeit als Folge eines affektiven Erregungszustandes nichts
(vgl. BGE 143 V 285 E. 4.2.4 S. 294). Anders zu entscheiden wäre nur im Falle einer
Unzurechnungsfähigkeit, die vorliegend unbestrittenermassen nicht gegeben war. Obwohl
zurückhaltend auf Eventualvorsatz zu schliessen ist (E. 3.1 hiervor), ist ein solcher nach
Gesagtem mit Bezug auf die Körperschädigung und damit auf die Herbeiführung des
Versicherungsfalls zu bejahen. Die Frage, ob gar von Vorsatz auszugehen wäre, wie die
Beschwerdeführerin geltend macht, kann offen bleiben.

E. 3.4
Zusammenfassend hat die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie dem
Beschwerdegegner für die Folgen des Ereignisses vom 22. September 2010 ab 1. September
2010 bis 30. Juni 2014 eine Rente zusprach. Die Beschwerdeführerin ging bei der
Verneinung einer Invalidenrente gestützt auf die Aktenlage davon aus, dass sich der
Beschwerdegegner am 22. September 2010 in einer subjektiv verzweifelten Situation
befand, dies nachdem ihm mit Vorbescheid vom 23. Juni 2010 eröffnet worden war, dass er
keinen Anspruch auf eine Invalidenrente habe. Wie sie darlegte und was aktenkundig ist,
verhielt sich der Beschwerdegegner wiederholt aggravatorisch und konnte durch eine
Observation gezeigt werden, dass die demonstrierten Beschwerden nicht authentisch waren.
Dementsprechend war gemäss gutachterlicher Beurteilung der ABI vom 4. Februar 2019
bis zum 22. September 2010 denn auch keine relevante gesundheitliche Einschränkung
nachweisbar. In psychiatrischer Sicht wurde ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit eine
rezidivierende depressive Störung, ggw. leichte Episode sowie eine chronische
Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren diagnostiziert. Es wurde im
Rahmen der Konsistenzprüfung jedoch darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner
selber kurze Strecken Auto fahre, was gegen das Vorliegen von deutlichen
Konzentrationsstörungen spreche. Wenn die Beschwerdeführerin bei dieser Ausgangslage
die Zusprechung einer Invalidenrente gestützt auf Art. 21 Abs. 1 ATSG verweigerte und
nicht nur eine Kürzung vornahm, da sie davon ausging, der Beschwerdegegner habe alles



daran gesetzt, die Ärzte doch noch von seiner Invalidität zu überzeugen und den
Versicherungsfall zumindest eventualvorsätzlich herbeigeführt, ist dies nicht zu
beanstanden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners setzte er sich durch sein
Verhalten ohne triftigen Grund, sinnlos einer grossen Gefahr aus und nahm die
Verletzungsfolgen zumindest in Kauf, was als schwerer Fall eine Leistungsverweigerung
rechtfertigt.

E. 4.1
Was sodann die Zusprechung einer Viertelsrente ab 1. Juli 2014 anbelangt, ist vorab
festzuhalten, dass die dieser Rentenzusprechung zugrunde liegende Einschränkung der
Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 20 % gemäss Konsensbeurteilung des ABI-Gutachtens
vom 4. Februar 2019 sowie gemäss Beurteilung der RAD-Ärztin vom 27. Februar 2019
nicht alleine auf den Vorfall vom 22. September 2010 zurückzuführen ist. So gingen die
Gutachter bereits spätestens sechs Monate nach der am 20. März 2002 erfolgten Operation
der Metacarpale-Fraktur links von einer 80%igen Arbeits- und Leistungsfähigkeit aus.
Danach habe ab den am 24. (richtig 22.) September 2010 erlittenen Verletzungen wiederum
eine vollständige Arbeitsunfähigkeit für sämtliche beruflichen Tätigkeiten bestanden, wobei
spätestens sechs Monate nach der am 16. September 2013 erfolgten Arthrodese des
Sprunggelenks links wieder von einer 80%igen Arbeitsfähigkeit in einer angepassten
leichten Tätigkeit ausgegangen werden könne.

E. 4.2
Bezüglich der gestützt auf diese Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ab 1. Juli 2014
zugesprochenen Viertelsrente ist insbesondere streitig, ob der vorinstanzlich bei der
Ermittlung des Invaliditätsgrades gewährte Abzug vom anhand der vom Bundesamt für
Statistik periodisch herausgegebenen Lohnstrukturerhebungen (LSE) für eine
leidensangepasste Hilfsarbeitertätigkeit ermittelten Invalideneinkommen in der Höhe von
10 % bundesrechtskonform ist.

E. 4.3
Mit dem Abzug vom Tabellenlohn nach BGE 126 V 75 soll der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass persönliche und berufliche Merkmale, wie Art und Ausmass der
Behinderung, Lebensalter, Dienstjahre, Nationalität oder Aufenthaltskategorie und
Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe haben können und je nach
Ausprägung die versicherte Person deswegen die verbliebene Arbeitsfähigkeit auch auf
einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg
verwerten kann. Der Abzug soll aber nicht automatisch erfolgen. Er ist unter Würdigung
der Umstände im Einzelfall nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu schätzen und
darf 25 % nicht übersteigen. Die Rechtsprechung gewährt insbesondere dann einen Abzug
auf dem Invalideneinkommen, wenn eine versicherte Person selbst im Rahmen körperlich
leichter Hilfsarbeitertätigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist ( BGE 126 V 75
E. 5a/bb S. 78). Zu beachten ist jedoch, dass allfällige bereits in der Beurteilung der
medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht
zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so zu einer
doppelten Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen dürfen ( BGE 146 V 16 E. 4.1 S.
19 mit Hinweisen). Ob ein (behinderungsbedingt oder anderweitig begründeter) Abzug vom
Tabellenlohn vorzunehmen ist, stellt eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage
dar. Dagegen ist die Höhe des (im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten) Abzugs eine



Ermessensfrage, die letztinstanzlich nur bei Ermessensüberschreitung, -missbrauch oder
-unterschreitung seitens der Vorinstanz korrigierbar ist ( BGE 146 V 16 E. 4.2 S. 20 mit
Hinweisen).

E. 4.4
Die Vorinstanz gewährte einen leidensbedingten Abzug von 10 % mit der Begründung, die
lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt und die zusätzlichen Einschränkungen auch bei einer
leichten Verweistätigkeit dürften sich lohnsenkend auswirken, ersteres jedoch bei
Tätigkeiten mit Kompetenzniveau 1 nur geringfügig.

E. 4.5
Was die Beschwerdeführerin gegen die im angefochtenen Entscheid erfolgte Gewährung
eines leidensbedingten Abzugs vorbringt, ist begründet:

E. 4.5.1
Das kantonale Gericht stellte fest, vor dem 22. September 2010 sei eine rentenrelevante
Arbeitsunfähigkeit weder in somatischer noch in psychiatrischer Hinsicht ausgewiesen. Zu
Recht macht demzufolge die Beschwerdeführerin geltend, die vorinstanzlich als
Abzugsgrund berücksichtigte lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt sei nicht auf
gesundheitliche Gründe zurückzuführen. Der freiwillige Verzicht auf die Verwertung der
Arbeitsfähigkeit stellt jedoch als invaliditätsfremder Faktor keinen Grund für die Vornahme
eines leidensbedingten Abzugs dar, zumal sich eine langjährige Abwesenheit vom
Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss ohnehin nicht zwingend lohnsenkend auswirkt (vgl.
Urteil 8C_267/2020 vom 9. September 2020 E. 6.3 mit Hinweis).

E. 4.5.2
Die Vorinstanz berücksichtigte als weiteren Faktor für einen Abzug, dass auch eine leichte
Verweistätigkeit mit zusätzlichen Einschränkungen einhergehe. Diesbezüglich ist zu
beachten, dass das medizinische Anforderungs- und Belastungsprofil eine zum zeitlich
zumutbaren Arbeitspensum hinzutretende qualitative oder quantitative Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit darstellt, wodurch in erster Linie das Spektrum der erwerblichen
Tätigkeiten (weiter) eingegrenzt wird, die unter Berücksichtigung der Fähigkeiten,
Ausbildung und Berufserfahrung der versicherten Person realistischerweise noch in Frage
kommen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob mit Bezug auf eine konkret in Betracht
fallende Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage ( Art. 16 ATSG ; BGE 134 V 64 E.
4.2.1 S. 70 f.) verglichen mit einem gesunden Mitbewerber nur bei Inkaufnahme einer
Lohneinbusse reale Chancen für eine Anstellung bestehen. Lediglich wenn - auch auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt - unter Berücksichtigung solcher Einschränkungen, die
personen- oder arbeitsplatzbezogen sein können, kein genügend breites Spektrum an
zumutbaren Verweisungstätigkeiten mehr besteht, rechtfertigt sich allenfalls ein
(zusätzlicher) Abzug vom Tabellenlohn (Urteil 8C_151/2020 vom 15. Juli 2020 E. 6.2 mit
Hinweis).

Gemäss Umschreibung einer optimal angepassten Tätigkeit im ABI-Gutachten sollte es sich
um eine leichte wechselbelastende Tätigkeit an einem ergonomisch gut eingestellten
Arbeitsplatz handeln; stereotype oder fliessbandähnliche Arbeitsabläufe mit Rotation des
Achsenskeletts oder Arbeiten in anhaltender Vorneige- und Rückhalteposition des
Oberkörpers sowie das Heben und Tragen von Gewichten über fünf Kilo sollten vermieden
werden. Bei diesem Zumutbarkeitsprofil ist trotz den angeführten Bedingungen von einem



genügend breiten Spektrum an realisierbaren, körperlich leichten Verweistätigkeiten
auszugehen (vgl. SVR 2015 IV Nr. 22 S. 65, 8C_693/2014 E. 4.2.1 mit Hinweisen; Urteil
8C_151/2020 vom 15. Juli 2020 E. 6.2 mit Hinweis). Folglich könnten unter dem Titel
leidensbedingter Abzug grundsätzlich nur Umstände berücksichtigt werden, die auch auf
einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt als ausserordentlich zu bezeichnen sind. Solche
Umstände sind nicht ersichtlich. Der vom Beschwerdegegner diesbezüglich geltend
gemachte vermehrte Pausenbedarf stellt bereits den Grund für die Einschränkung der
Leistungsfähigkeit auf 80 % dar. Eine weitere Berücksichtigung als Faktor für einen
leidensbedingten Abzug würde zu einer unzulässigen doppelten Anrechnung desselben
Gesichtspunkts führen (vgl. BGE 146 V 16 E. 4.1 S. 19 f. mit Hinweisen).

E. 4.6
Nach dem Gesagten fehlt es an einem rechtsprechungsgemäss zu berücksichtigenden Grund
für die Vornahme eines leidensbedingten Abzugs vom gestützt auf die LSE-Tabellenlöhne
ermittelten Invalideneinkommen. Der vom kantonalen Gericht gewährte Abzug von 10 %
ist folglich bundesrechtswidrig. Die Gegenüberstellung des von der Vorinstanz auf Fr.
77'542.80 festgesetzten Valideneinkommens mit dem von ihr ermittelten
Invalideneinkommen für eine Arbeitsfähigkeit von 80 % in der Höhe von Fr. 48'992.- ergibt
ohne Gewährung eines Abzugs einen rentenausschliessenden Invaliditätsgrad von 37 %. Da
die Beschwerde demzufolge ohnehin gutzuheissen ist, kann offen bleiben, ob - wie die
Beschwerdeführerin geltend macht - das Valideneinkommen etwas tiefer auf Fr. 75'511.-
und das Invalideneinkommen etwas höher auf Fr. 61'414.- festzusetzen wäre.

E. 5
Ist zusammenfassend die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid
aufzuheben, bleibt es bei der von der IV-Stelle am 12. Juni 2019 verfügten Abweisung des
Leistungsbegehrens.

E. 6
Das Verfahren ist kostenpflichtig ( Art. 65 BGG ). Die Gerichtskosten werden dem
unterliegenden Beschwerdegegner auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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